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LfD-Abt. Bodendenkmalpflege 
 
Das LfD weist aufgrund der topografischen Situation auf mögliche vor- 
und frühgeschichtliche Siedlungsspuren hin. 
So sollte 1. der Antragsteller vor Beginn der Erdarbeiten eine 
sachgerechte archäologische Sondierung im Einvernehmen und unter 
der fachlichen Aufsicht des BLfD im Bereich der geplanten Baufläche 
durchführen. 
2. Nach Ergebnis der Sondierungen sind diese im Einvernehmen und 
Aufsicht (wie 1.) zu sichern. 
3.Mit den Erdarbeiten darf erst begonnen werden, wenn vorhandene 
Bodendenkmäler sachgerecht freigelegt, dokumentiert und geborgen 
wurden. 
 
Unter Vorbehalt der Aufnahme, Änderung oder Ergänzung weiterer 
Bestimmungen, werden die vorgenannten Maßnahmen mit einer 
Vielzahl gerichtlicher Urteile belegt. 
Die o.g. Punkte sind in den Bebauungsplan aufzunehmen. 
 

 
Abwägung: 
 
Der Vorhabensträger hat die Anregungen zur Kenntnis genommen und  wird die 
beschriebenen Maßnahmen vor Baubeginn mit dem Bayerischen Landesamt für 
Denkmalpflege abstimmen. 
 
Entsprechende Hinweise zur Sicherung der Bodendenkmäler, werden in den 
Bebauungsplan aufgenommen.  
 
Die Anregungen sind somit berücksichtigt. 
 

 


